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 Veröffentlicht am 27.02.1990

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §34;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 180;

Rechtssatz

Der Gesetzgeber stellt durch Berücksichtigung außergewöhnlicher Belastungen dem Gleichheitsgrundsatz

entsprechend auf die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Abgabep=ichtigen ab. Es geht daher nicht an, über den

Anspruch auf eine Einkommensteuerermäßigung wegen außergewöhnlicher Belastungen im Wege

rechtsgeschäftlicher Übertragungen zu verfügen.
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